
 

 
 

 
 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss des Überlandhilfevertrags im Bereich der Straßen- und 

Eisenbahntunnelanlagen mit den Gemeinden Schiltach, Schenkenzell, Wolfach, Hausach, Hornberg, 

Triberg und Schramberg zu. 
 
 
 

Michael Rieger 
Bürgermeister 

 
 

 Beschlussvorlage Vorlagennummer 
 

126/25 

Status: öffentlich 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag auf dem Gebiet Feuerwehrwesen zur 
Regelung der Überlandhilfe im Bereich der Tunnel im Kinzig- und 
Gutachtal 

 

Amt/Az.: Ordnungsamt / pst Erstellungsdatum: 19.11.2025 
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Sachverhalt: 
 

Das Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg (FwG) verpflichtet jede Gemeinde eine den 
örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen und zu 

unterhalten, § 3 Abs. 1 S. 1 FwG. Da je nach den örtlichen Gegebenheiten und vorliegenden 

Einsatzlagen die Leistungsfähigkeit einer Gemeindefeuerwehr allein nicht ausreicht, eröffnet 
§ 26 Abs. 2 S. 4 FwG die Möglichkeit die Kosten der rechtlich normierten Überlandhilfe 

zwischen den Gemeinden vertraglich zu vereinbaren. 

 

Vor dem Hintergrund der topografischen Beschaffenheit des Schwarzwalds können in 

Schadenslagen auch Straßen- und Eisenbahntunnelanlagen betroffen sein. Um den Einsätzen 

in Tunneln jederzeit mit ausreichend Feuerwehrkräften begegnen zu können und zu einer 
Vereinbarung der Abrechnung solcher Einsatzlagen, beabsichtigen die Gemeinden Schiltach, 

Schenkenzell, Wolfach, Hausach, Hornberg, Triberg und Schramberg gemeinsam mit St. 

Georgen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zu schließen. 
 

Die Kostenregelungen des Vertrags sehen bei kostenfreien Einsätzen im Wesentlichen die 

Abrechnung der entstehenden Kosten für die entsendende Gemeinde vor. 

Kostenpflichtige Einsätze werden regulär zwischen den Gemeinden abgerechnet. 

 

Die Verwaltung empfiehlt, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung in der vorliegenden Form 
abzuschließen. 

 

 

 

Finanzierung 
 
 

 Ja  Nein 
 

 
Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr 
 
 

    im Ergebnishaushalt 
 
FiPos. 
.................................. 
 
......................................€ 

  im Finanzhaushalt 
 
FiPos. 
.................................. 
 
.....................................€ 

Gesamtkosten  
der Maßnahmen 
(Beschaffungs-/ 
Herstellungskosten 
 
................................€ 

Jährliche  
Folgekosten/ 
Folgelasten 
  keine 
 

....................................€ 

Gesamtfinanzierung 
 
Eigenanteil  
 
 
...................................€ 

Gesamtfinanzierung 
 
Einnahmen (Zuschüsse, 
Beiträge etc.) 
 
.....................................€ 

 

 

 

Anlagen: 
 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag auf dem Gebiet Feuerwehrwesen zur Regelung der 
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Überlandhilfe im Bereich der Tunnel im Kinzig- und Gutachtal 
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